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Henn & Fries Info 

* Termine November 2009 

* Termine Dezember 2009 

* Bürgerentlastungsgesetz: 
Änderungen bei der Unter-
nehmensbesteuerung und im 
Familienleistungsausgleich 

* Ernstliche Zweifel an der Ver-
fassungsmäßigkeit des Ab-
zugsverbots für häusliche Ar-
beitszimmer 

 

UNTERNEHMEN 
*  Ausfuhrlieferungen und in-

nergemeinschaftliche Liefe-
rungen können trotz fehlen-
den Buchnachweises umsatz-
steuerfrei sein 

* Ausnahmen von der Ortsrege-
lung bei Leistungen an End-
verbraucher 

* Bestimmungen zur Inventur 
am Bilanzstichtag 

* Geschenke an Geschäfts-
freunde 

* Ist-Versteuerung zum 
1. Juli 2009 erweitert 

* Nachweis über die Überprü-
fung einer Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer 

* Nichteinreichung der Jahres-
abschlussunterlagen einer 
Kapitalgesellschaft: Ord-
nungsgeld von 2.500 Euro 
rechtmäßig 

* Ort der sonstigen Leistung ab 
1.1.2010 

* Rückstellungen für die Aufbe-
wahrung von Geschäftsunter-
lagen sind zu bilden 

* Überprüfung der Gesellschaf-
ter-Geschäftsführerbezüge vor 
dem 1.1.2010 

* Vergütungsverfahren ab 
1.1.2010 

* Zahlungsverzug – Höhe der 
Verzugszinsen 

* Zusammenfassende Meldun-
gen 

Termine November 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag3 

10.11.2009 13.11.2009 6.11.2009 

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-
schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzu-
führen. 

Umsatzsteuer4 10.11.2009 13.11.2009 6.11.2009 
Gewerbesteuer 16.11.2009 19.11.2009 13.11.2009 
Grundsteuer 16.11.2009 19.11.2009 13.11.2009 
Sozialversicherung5 26.11.2009 entfällt entfällt 

 

 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag3 

10.12.2009 14.12.2009 7.12.2009 

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.12.2009 14.12.2009 7.12.2009 

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.12.2009 14.12.2009 7.12.2009 

Umsatzsteuer4 10.12.2009 14.12.2009 7.12.2009 
Sozialversicherung5 28.12.2009 entfällt entfällt 

 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 24.11.2009 bzw. 21.12.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Termine Dezember 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bundesrat hat am 10.7.2009 dem vom Bundestag beschlos-
senen Bürgerentlastungsgesetz zugestimmt. 
Im Bereich der Unternehmensbesteuerung und im Familienleis-
tungsausgleich sieht das Gesetz im Wesentlichen folgende 
Änderungen vor: 

Unternehmensbesteuerung 
· Die Freigrenze bei der Zinsschranke wird zeitlich befristet auf 

3 Mio. € erhöht. Die Erhöhung gilt erstmals für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 25.5.2007 beginnen und nicht vor dem 
1.1.2008 enden und letztmals für Wirtschaftsjahre, die vor 
dem 1.1.2010 enden. 

· Bei der Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften wird 
eine allgemeine Sanierungsklausel eingeführt. 

· Die bundeseinheitliche Umsatzgrenze für die Ist-
Versteuerung im Rahmen der Umsatzsteuer wird, befristet 
vom 1.7.2009 bis 31.12.2011, auf 500.000 € erhöht. 

· Investmentfonds können zukünftig steuerneutral verschmol-
zen werden. 

· Das Sammelantragsverfahren bei der Abgeltungsteuer für 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute wird weitgehend 
abgeschafft. 

Familienleistungsausgleich 
· Der Freiwilligendienst aller Generationen wird beim Kinder-

geld und bei den Kinderfreibeträgen berücksichtigt. 
· Die Einkünfte- und Bezügegrenze für die Berücksichtigung 

volljähriger Kinder wird von 7.680 € auf 8.004 € angehoben. 
Das Gesetz tritt zu unterschiedlichen Zeitpunkten, weitgehend 
aber am Tag nach der Verkündung (= 23.7.2009) in Kraft. Die 
Änderungen im Bereich der Unternehmensbesteuerung werden 
teilweise rückwirkend schon ab dem Veranlagungszeit-
raum 2008, die Berücksichtigung des Freiwilligendienstes aller 
Generationen ab Veranlagungszeitraum 2009 sowie die Anhe-
bung der Einkünfte- und Bezügegrenze ab Veranlagungszeit-
raum 2010 wirksam. 

Bürgerentlastungsgesetz: Änderung bei der Unternehmensbesteuerung und im Familien-
leistungsausgleich 

Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen können trotz fehlenden Buch-
nachweises umsatzsteuerfrei sein 
Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet (die EU-Mitgliedstaaten, sog. innergemeinschaftliche Lieferungen) sowie in Drittstaaten 
(Ausfuhrlieferungen) sind von der Umsatzsteuer befreit. Die Steuerbefreiung setzt in der Regel voraus, dass der Unternehmer die Liefe-
rung buch- und belegmäßig nachweist. Buchnachweis bedeutet, dass der Unternehmer den Vorgang zeitnah in seine Bücher aufnimmt. 
Belegnachweis heißt, dass er die erforderlichen Belege beibringt. Das Gesetz regelt, welche Belege der Unternehmer vorlegen muss. 
Bei einer Ausfuhrlieferung z. B. ist, wenn der Unternehmer selber oder der Abnehmer den Gegenstand befördert, der Ausfuhrnachweis 
durch einen Beleg zu führen, der Folgendes enthält: 
· den Namen und die Anschrift des leistenden Unternehmers, 
· die handelsübliche Bezeichnung und die Menge des ausgeführten Gegenstands, 
· den Ort und den Tag der Ausfuhr, 
· eine Ausfuhrbestätigung der den Ausgang des Gegenstands aus dem Gemeinschaftsgebiet überwachenden Grenzzollstelle eines 

Mitgliedstaats. 
Der Bundesfinanzhof hat zum Nachweis der Steuerfreiheit bei Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftlichen Lieferungen in drei neu-
en Urteilen teilweise in Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung und entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung zu Guns-
ten der Unternehmer Folgendes entschieden: 
· Der Unternehmer muss den Buchnachweis bis zu dem Zeitpunkt führen, zu dem er die Umsatzsteuer-Voranmeldung für die Ausfuhr-

lieferung/innergemeinschaftliche Lieferung abzugeben hat. Bisher musste der Unternehmer den Nachweis bereits im Zeitpunkt der 
Lieferung führen. 

· Der Unternehmer kann bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht fehlende oder fehlerhafte Auf-
zeichnungen eines rechtzeitig erbrachten Buchnachweises berichtigen bzw. ergänzen sowie den Belegnachweis erbringen. 

· Die Finanzverwaltung kann über das gesetzlich vorgesehene Maß hinaus keine weiteren Belegnachweise verlangen. 
· Selbst wenn der Buch- und/oder Belegnachweis nicht ordnungsgemäß erbracht wird, ist die Ausfuhrlieferung bzw. innergemein-

schaftliche Lieferung steuerfrei, wenn auf Grund der objektiven Beweislage feststeht, dass deren Voraussetzungen erfüllt sind. Der 
ordnungsgemäße Buch- und Belegnachweis ist damit keine materiell-rechtliche Voraussetzung für die Steuerfreiheit mehr. 

· Die Steuerfreiheit auf Grund der objektiven Beweislage ist bei innergemeinschaftlichen Lieferungen im Steuerfestsetzungsverfahren 
und bei Ausfuhrlieferungen im Billigkeitsverfahren zu berücksichtigen. 

 

Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer sind seit 2007 nur noch 
dann abzugsfähig, wenn das Arbeits-
zimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betäti-
gung bildet. Seit diesem Jahr können 
u. a. Lehrer keine Arbeitszimmerkosten 
mehr  geltend  machen,  wenn  deren  

Mittelpunkt beruflicher Tätigkeit in der Schu-
le liegt. Dagegen wehrte sich ein Lehrer-
ehepaar im Rahmen eines Lohnsteuerer-
mäßigungsverfahrens. 
Der Bundesfinanzhof hat im Rahmen eines 
Aussetzungsverfahrens entschieden, dass 
die Kosten für das Arbeitszimmer des Leh-
rerehepaars im Lohnsteuerermäßigungs-  

verfahren zu berücksichtigen sind. Das 
Gericht hegt ernstliche Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften 
und begründet dies mit der kontrover-
sen Diskussion und den unterschiedli-
chen Finanzgerichtsurteilen. 
Es bleibt abzuwarten, wie im Hauptsa-
cheverfahren entschieden wird. 

 

Ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots für häusliche Arbeits-
zimmer 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Werkleistungen 
Für Arbeiten an beweglichen körperlichen Gegenständen und 
die Begutachtung dieser Gegenstände bestimmt sich der Leis-
tungsort nach dem Tätigkeits-Prinzip. Arbeiten in diesem Sinne 
sind hauptsächlich Werkleistungen an beweglichen körperlichen 
Gegenständen. Werkleistungen sind sonstige Leistungen, die 
sich auf die Be- oder Verarbeitung eines Gegenstandes bezie-
hen, wenn der Werkunternehmer den be- oder verarbeiteten 
Stoff nicht als Hauptstoff hinzugefügt hat, sondern es sich bei 
den Stoffen nur um Zutaten oder sonstige Nebensachen han-
delt. 
Beispiele für solche Leistungen sind:  
· der Zusammenbau einer Maschine ohne selbst beschaffte 

Hauptstoffe, wenn die Maschine nicht Grundstücksbestand-
teil wird 

· die Vernichtung oder Entsorgung beweglicher körperlicher 
Gegenstände 

· Wartungsarbeiten an beweglichen Anlagen, Maschinen und 
Kfz. 

Vermittlungsleistungen 
Für Vermittlungsleistungen bestimmt sich der Leistungsort nach 
dem Ort des vermittelten Umsatzes (vermittelte Lieferung, ver-
mittelter Erwerb). Vermittlungsleistungen sind selbständige Leis-
tungen, die darin bestehen, dass der Vermittler das Erforderliche 
tut, damit zwei Parteien einen Vertrag schließen. Ausreichen 
kann, dass der Vermittler einer Partei die Gelegenheit zum Ver-
tragsabschluss nachweist. Der Vermittler kann aber auch im 
Auftrag der einen Partei mit der anderen Kontakt aufnehmen 
und über Einzelheiten des Vertragsabschlusses verhandeln. 
Eine Vermittlungsleistung setzt voraus, dass der Unternehmer in 
fremdem Namen und auf fremde Rechnung tätig wird (Agent, 
Handelsvertreter). 

Katalogleistungen 
Bei Katalogleistungen hängt der Leistungsort vom Sitz oder 
Wohnort des Leistungsempfängers ab. 
Hat der Empfänger seinen Wohnsitz oder Sitz außerhalb des 
Gemeinschaftsgebiets, wird die sonstige Leistung dort ausge-
führt, wo der Empfänger seinen Wohnsitz oder Sitz hat. 

 

Hat der Empfänger seinen Wohnsitz oder Sitz innerhalb des 
Gemeinschaftsgebiets, wird die sonstige Leistung dort ausge-
führt, wo der leistende Unternehmer sein Unternehmen be-
treibt. 
Katalogleistungen sind: 
· Leistungen, die der Einräumung, Übertragung und Wahr-

nehmung von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen-
rechten und ähnlichen (geschützten) Rechten dienen, 
z. B. Sprach-, Schrift- und Musikwerke, Lichtbildwerke, 
Filmwerke, Darstellungen wissenschaftlicher oder techni-
scher Art, wie Zeichnungen, Pläne und Karten. 

· Leistungen, die der Werbung dienen. Das sind solche, die 
bei den Werbeadressaten den Entschluss zum Erwerb 
von Gegenständen oder zur Inanspruchnahme sonstiger 
Leistungen auslösen sollen. 

· berufstypische sonstige Leistungen, z. B. aus der Tätigkeit 
als Rechtsanwalt, Steuerberater oder Sachverständiger. 

· die Überlassung aller Erkenntnisse, die ihrer Art nach 
geeignet sind, technische oder wirtschaftliche Verwen-
dung zu finden (ungeschützte Rechte), z. B. Informationen 
von Journalisten, Coaching, Leistungen der Erbenermitt-
ler. 

· Leistungen in Verbindung mit Krediten. 
· Personalgestellungen, also die entgeltliche Überlassung 

von Arbeitnehmern, die der Leistungsempfänger für seine 
Zwecke einsetzt. 

· Die Vermietung körperlicher beweglicher Gegenstände, 
z. B. Musikinstrumente, Baumaschinen, Zapfanlagen. 

· Telekommunikationsdienstleistungen 
· Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen 
· auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen. 

Das sind Leistungen, die über das Internet erbracht wer-
den und deren Erbringung in hohem Maße auf Informati-
onstechnologie angewiesen ist, d.h. die Leistung ist auto-
matisiert, wird nur mit wenig menschlicher Beteiligung erb-
racht und wäre ohne Informationstechnologie nicht mög-
lich. 

Keine auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistung ist 
die Lieferung von Gegenständen nach elektronischer Bestel-
lung und Auftragsbearbeitung. 

 

Ausnahmen von der Ortsregelung bei Leistungen an Endverbraucher 

Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag 
 
Alle Kaufleute, die nach den handels-
rechtlichen oder steuerlichen Vorschrif-
ten Bücher führen und im Laufe des 
Wirtschaftsjahres keine permanente 
Inventur vornehmen, müssen zum Ende 
des Wirtschaftsjahres Bestandsaufnah-
men vornehmen. Diese sind eine Vo-
raussetzung für die Ordnungsmäßigkeit 
der Buchführung des Unternehmens und 
müssen am Bilanzstichtag erfolgen. 
Steuerliche Teilwertabschreibungen 
können nur noch bei voraussichtlich 
dauernder Wertminderung vorgenom-
men werden. Diese Voraussetzungen 
müssen zu jedem Bilanzstichtag neu 
nachgewiesen werden. Das ist bei der 
Inventurdurchführung zu berücksichti-
gen. 
Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. 
Aufgrund der oft sehr zeitaufwendigen 
Inventurarbeiten, insbesondere bei den 
Roh-,  Hilfs-, und  Betriebsstoffen,  den 

Fabrikaten und Handelswaren, gibt es 
aber zeitliche Erleichterungen für die 
Inventurarbeiten: 
· Bei der so genannten zeitnahen 

Inventur können die Bestandsauf-
nahmen innerhalb von 10 Tagen vor 
oder nach dem Bilanzstichtag statt-
finden. Zwischenzeitliche Bestands-
veränderungen durch Einkäufe oder 
Verkäufe sind zuverlässig festzuhal-
ten. 

· Bei der zeitlich verlegten Inventur 
können die Bestandsaufnahmen in-
nerhalb der letzten drei Monate vor 
oder der ersten zwei Monate nach 
dem Bilanzstichtag vorgenommen 
werden. Diese Inventur erfordert ei-
ne wertmäßige Fortschreibung 
bzw. eine wertmäßige Rückrech-
nung der durch die Inventur ermittel-
ten Bestände zum Bilanzstichtag. 
Eine nur mengenmäßige Fort-
schreibung   bzw.  Rückrechnung 

reicht nicht aus. Für Bestände, die 
durch Schwund, Verderb und ähn-
liche Vorgänge unvorhersehbare 
Abgänge erleiden können und für 
besonders wertvolle Güter ist nur 
die Stichtagsinventur zulässig. Zu 
beachten ist ebenfalls, dass Steu-
ervergünstigungen wie das Ver-
brauchsfolge-Verfahren, die auf 
die Zusammensetzung der Be-
stände am Bilanzstichtag abstel-
len, nicht in Anspruch genommen 
werden können. 

· Bei der sogenannten Einlage-
rungsinventur mit automatisch 
gesteuerten Lagersystemen (z. B. 
nicht begehbare Hochregallager) 
erfolgt die Bestandsaufnahme lau-
fend mit der Einlagerung der Ware. 
Soweit Teile des Lagers während 
des Geschäftsjahres nicht bewegt 
worden sind, bestehen Bedenken 
gegen diese Handhabung. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Das Stichproben-Inventurver-
fahren erlaubt eine Inventur mithilfe 
anerkannter mathematisch-
statistischer Methoden aufgrund von 
Stichproben. Die Stichprobeninventur 
muss den Aussagewert einer kon-
ventionellen Inventur haben. Das ist 
der Fall, wenn ein Sicherheitsgrad 
von 95 % erreicht und relative Stich-
probenfehler von 1 % des gesamten 
Buchwerts nicht überschritten wer-
den. Hochwertige Güter und Gegen-
stände, die einem unkontrollierten 
Schwund unterliegen, sind nicht in 
dieses Verfahren einzubeziehen. 

· Das Festwertverfahren kann auf 
Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe angewendet werden. 
Voraussetzung ist, dass die Gegen-
stände im Gesamtwert für das Unter-
nehmen von nachrangiger Bedeu-
tung sind, sich der Bestand in Größe, 
Zusammensetzung und Wert kaum 
verändert und die Gegenstände re-
gelmäßig ersetzt werden. Eine kör-
perliche Inventur ist bei diesen Ge-
genständen in der Regel alle 
drei Jahre oder bei wesentlichen 
Mengenänderungen sowie bei Ände-
rung in der Zusammensetzung vor-
zunehmen.  

In Ausnahmefällen kann eine Inven-
tur nach fünf Jahren ausreichen. 

· Wird das Verfahren der permanen-
ten Inventur angewendet, ist darauf 
zu achten, dass bis zum Bilanzstich-
tag alle Vorräte nachweislich einmal 
aufgenommen worden sind. 

Bei der Bestandsaufnahme sind alle 
Wirtschaftsgüter lückenlos und voll-
ständig zu erfassen. Die Aufzeichnun-
gen sind so zu führen, dass eine späte-
re Nachprüfung möglich ist. Es ist 
zweckmäßig, die Bestandsaufnahmelis-
ten so zu gliedern, dass sie den räum-
lich getrennt gelagerten Vorräten ent-
sprechen. Der Lagerort der aufgenom-
menen Wirtschaftsgüter ist zu vermer-
ken. Die Bestandsaufnahmelisten sind 
von den aufnehmenden Personen ab-
zuzeichnen. Es kann organisatorisch 
notwendig sein, die Bestandsaufnah-
men durch ansagende Personen und 
aufschreibende Mitarbeiter vorzuneh-
men. Inventuranweisungen, Aufnah-
mepläne, Originalaufzeichnungen 
und die spätere Reinschrift der Be-
standsaufnahmelisten sind aufzube-
wahren. 
Fremde Vorräte, z. B. Kommissions-
waren oder berechnete, vom Kunden  

noch nicht abgeholte Waren oder 
Fabrikate sind getrennt zu lagern, um 
Inventurfehler zu vermeiden. Fremd-
vorräte müssen nur erfasst werden, 
wenn der Eigentümer einen Nachweis 
verlangt. 
Eigene Vorräte sind immer zu erfas-
sen. Das schließt minderwertige und 
mit Mängeln behaftete Vorräte ebenso 
ein wie rollende oder schwimmende 
Waren. Bei unfertigen Erzeugnissen 
muss zur späteren Ermittlung der 
Herstellungskosten der Fertigungs-
grad angegeben werden. Dabei ist an 
verlängerte Werkbänke (Fremdbear-
beiter) und die Werkstattinventur zu 
denken. 
Alle Forderungen und Verbindlichkei-
ten des Unternehmens sind zu erfas-
sen. Das gilt auch für Besitz- und 
Schuldwechsel. Es sind entsprechen-
de Saldenlisten zu erstellen. Bargeld 
in Haupt- und Nebenkassen ist durch 
Kassensturz zu ermitteln. 
Zur Inventurerleichterung können 
Diktiergeräte verwendet werden. Be-
sprochene Tonbänder können ge-
löscht werden, sobald die Angaben in 
die Inventurlisten übernommen und 
geprüft worden sind. 

 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb sind für den Abzug dieser Aufwendungen als 
Betriebsausgaben die nachfolgenden Punkte von großer Bedeutung: 
· Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto ohne Umsatzsteuer pro Jahr und pro Empfänger ab-

zugsfähig. 
· Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung der Wertgrenze mit einzubeziehen. In 

diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen. 
· Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der der Name des Empfängers vermerkt ist. Bei Rechnungen mit 

vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit den Namen der Empfänger sowie der Art und der Betragshöhe des Ge-
schenks gefertigt werden. 

· Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto der Buchführung „Geschenke an Geschäftsfreunde“, getrennt 
von allen anderen Kosten, gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € oder werden die formellen 
Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese Personen insgesamt nicht abzugsfähig. Außerdem unterliegt der nicht-
abzugsfähige Nettobetrag dann noch der Umsatzsteuer. 
Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und dürfen deshalb auch nicht auf das Konto „Geschenke an Geschäftsfreunde“ 
gebucht werden. In diesen Fällen sollte ein Konto „Kranzspenden und Zugaben“ eingerichtet werden. 
Hinweis: Seit 2007 haben Unternehmer bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit, eine Pau-
schalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei hohen Sachzuwendungen eine Besteuerung mit dem individuellen Steuersatz des Empfängers 
zu gewährleisten, ist die Pauschalierung ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je Einzel-
zuwendung 10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen sind weiterhin aufzuzeichnen, auch um diese Grenze prüfen zu können. 
Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger die Zuwendung nicht versteuern. In einem koordi-
nierten Ländererlass hat die Finanzverwaltung zur Anwendung dieser Regelung Stellung genommen. Danach ist u. a. Folgendes zu 
beachten. 
· Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres 

gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an 
Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden. 

· Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) müssen nicht in die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen werden, 
werden also nicht besteuert. 

· Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer die Freigrenze von 35 € pro Wirtschaftsjahr überstei-
gen, ist die übernommene Steuer nicht mit einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich 
danach, ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar sind. 

· Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber informieren, dass er die Pauschalierung anwendet. Eine besondere 
Form ist dafür nicht vorgeschrieben. 

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuerberater gefragt werden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einem Unternehmer, auch wenn er buchführungspflichtig ist, 
wird auf Antrag gestattet, die Umsatzsteuer nicht nach verein-
barten (Soll-Versteuerung), sondern nach vereinnahmten Ent-
gelten (Ist-Versteuerung) zu berechnen, wenn sein Gesamtum-
satz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 250.000 € 
betragen hat. Vorteil für den Unternehmer ist, dass er seine 
Umsätze erst bei Eingang versteuern muss. Die Vorsteuer kann 
er dagegen abziehen, wenn eine ordnungsgemäße Rechnung 
vorliegt, auch wenn diese noch nicht bezahlt ist. 
Diese Umsatzgrenze ist zum 1. Juli 2009 auf 500.000 € erhöht 
worden und gilt bis zum 31. Dezember 2011. Für betroffene 
Unternehmen, deren Gesamtumsatz im Jahr 2008 nicht mehr 
als 500.000 €  betragen  hat, gilt allerdings, dass  die  Umsatz- 

steuer für die Zeit vom 1.1. bis zum 30.6.2009 weiterhin nach 
vereinbarten Entgelten zu berechnen ist. Beim Übergang auf die 
Ist-Versteuerung ist zu beachten, dass alle Umsätze erfasst 
werden. 
Beispiel: Unternehmer A hatte im Kalenderjahr 2007 einen 
Gesamtumsatz von 200.000 €. Er konnte deshalb für das Ka-
lenderjahr 2008 die Ist-Versteuerung beantragen. Im Kalender-
jahr 2008 hatte er einen Gesamtumsatz von 300.000 € und 
muss deshalb für die Zeit vom 1.1. bis zum 30.6.2009 zwingend 
die Soll-Versteuerung vornehmen. Auf Antrag kann er ab 
1.7.2009 wieder zur Ist-Versteuerung übergehen, weil der Ge-
samtumsatz 2008 die neue Grenze von 500.000 € nicht über-
schreitet. 

 

Ist-Versteuerung zum 1. Juli 2009 erweitert 

Nachweis über die Überprüfung einer Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer 
Die EU-Kommission hat die Zugangsmöglichkeiten für Unterneh-
mer verbessert, die innergemeinschaftliche Lieferungen bewirken 
und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern ihrer Kunden oder 
Lieferanten prüfen wollen. Über die Online-Datenbank MIAS sind 
Anfragen möglich: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPag
e=vieshome&selectedLanguage=DE. 
Die in Echtzeit erteilte Bescheinigung dient als Nachweis, dass 
auf Lieferungen an Unternehmen in einem anderen Mitgliedsstaat 
keine Umsatzsteuer erhoben wurde. Die Bescheinigung entbindet 
den Unternehmer allerdings nicht, zusätzlich die üblichen Prüfun-
gen vorzunehmen. 

 

Nichteinreichung der Jahresabschlussunterlagen einer Kapitalgesellschaft: Ordnungsgeld von 
2.500 Euro rechtmäßig 
Nach einer Entscheidung des Landgerichts Bonn ist die Festsetzung eines Ordnungsgeldes von 2.500 € bei Nichteinreichung der Jah-
resabschlussunterlagen einer Kapitalgesellschaft rechtmäßig. Zur Begründung führte das Gericht aus, dass die ordnungsgeldbewehrte 
Offenlegungspflicht im Hinblick auf die Haftungsbeschränkung der Kapitalgesellschaft insbesondere zum Gläubigerschutz und zur Ge-
währleistung der Markttransparenz geeignet und erforderlich sei. Da kein Zwang zum Betrieb eines Handelsgeschäfts in der Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft bestehe, sei die Offenlegungspflicht auch verhältnismäßig. 

 

Der Rat der EU hat  2008 
zwei Richtlinien zur Änderung der 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie erlas-
sen, die zum 1.1.2010 in nationales 
Recht umzusetzen sind. Diese ändern 
die Ortsbestimmungen für sonstige 
Leistungen, erweitern das Reverse-
Charge-Verfahren sowie die Angaben in  

 der Zusammenfassenden Meldung um die 
innergemeinschaftlichen sonstigen Leistun-
gen und regeln das Vorsteuer-
Vergütungsverfahren neu. 
Der nationale Gesetzgeber hat die europäi-
schen Vorgaben im Jahressteuerge-
setz 2009 in nationales Recht umgesetzt. 
Änderungen wird  es noch  bei  der  Zusam- 

menfassenden Meldung geben, die 
derzeit im „Entwurf für ein Drittes Ge-
setz zur Änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes“ beraten werden. 
Die Änderungen zur Neuregelung der 
Ortsbestimmung für sonstige Leistun-
gen treten am 1.1.2010 in Kraft. 

 

Ort der sonstigen Leistung ab 1.1.2010 

Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sind zu bilden 
Wegen der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkei-
ten zu bilden. Die Rückstellung ist mit dem Betrag zu passivieren, der nach den Preisverhältnissen des jeweiligen Bilanzstichtages für 
die Erfüllung der Verpflichtung voraussichtlich notwendig ist. 
Ist ein Unternehmer verpflichtet, seine Geschäftsunterlagen 10 Jahre aufzubewahren, ist nach einem Urteil des Niedersächsischen 
Finanzgerichts der jährliche Archivierungsaufwand nicht mit der Anzahl der Aufbewahrungsjahre, sondern nur mit dem arithmetischen 
Mittel der Aufbewahrungszeit, mit 5,5 zu vervielfältigen. 
Bei der Berechnung sind u. a. folgende Kosten einzubeziehen: 
· Raumkosten, 
· AfA für Einrichtungsgegenstände, 
· anteilige Personalkosten. 
Nicht rückstellungsfähig sind anteilige Finanzierungskosten, die Kosten für die künftige Anschaffung von Regalen und Ordnern, die 
Entsorgung der Unterlagen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sowie die Einlagerung künftig entstehender Unterlagen. 
Der Bundesfinanzhof muss sich mit dieser Frage noch beschäftigen. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPag


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Grund eines Urteils des Bundesfi-
nanzhofs aus dem Jahre 1994 sind die 
Jahresgesamtbezüge eines Gesell-
schafter-Geschäftsführers in ein Fest-
gehalt (in der Regel mindestens 75 %) 
und in einen Tantiemeanteil (in der 
Regel höchstens 25 %) aufzuteilen. Der 
variable Tantiemeanteil ist in Relation 
zu dem erwarteten Durchschnittsgewinn 
auszudrücken. 
Die Tantieme ist anlässlich jeder Ge- 

haltsanpassung, spätestens jedoch nach 
Ablauf von drei Jahren auf ihre Angemes-
senheit zu überprüfen. Falls die Bezüge 
zuletzt im Jahre 2006 für die Jahre 
2007 - 2009 festgelegt worden sind, muss 
noch vor dem 1.1.2010 eine Neuberech-
nung erfolgen. Dabei muss auch beachtet 
werden, dass die Gesamtbezüge im Einzel-
fall angemessen sind. So kann es notwen-
dig sein, die Tantieme und die Gesamtbe-
züge - z. B. wegen weiterer Bezüge aus  

 

anderen Tätigkeiten - auf einen be-
stimmten Höchstbetrag zu begrenzen. 
Sowohl die Neufestsetzung als auch 
jegliche Änderungen der Bezüge sind 
grundsätzlich im Voraus durch die Ge-
sellschafterversammlung festzustellen. 
Hinweis: Auf Grund der Vielzahl der 
Urteile zu diesem Themengebiet ist es 
sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit dem 
Steuerberater abzustimmen. 

 

Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge vor dem 1.1.2010 

Die neuen Vorschriften sind auf Vergütungsanträge anzuwen-
den, die nach dem 31.12.2009 gestellt werden. Maßgebend ist 
also der Zeitpunkt der Antragstellung, nicht das Entstehen des 
Anspruchs auf Vorsteuern. 
Das bisher bestehende Papierverfahren wird für im Gemein-
schaftsgebiet ansässige Unternehmer auf ein elektronisches 
Verfahren umgestellt. 
Die Anträge sind nicht mehr unmittelbar im Mitgliedstaat der 
Vergütung einzureichen. Der nicht im Mitgliedstaat der Vergü-
tung Ansässige muss einen elektronischen Vergütungsantrag 
über das vom Ansässigkeits-Mitgliedstaat einzurichtende elekt-
ronische Portal an den Mitgliedstaat der Vergütung richten. Im 
Inland ansässige Unternehmer müssen ihre Anträge ab 2010 
über ein elektronisches Portal zunächst dem Bundeszentralamt 
für Steuern zur Vollständigkeits- und Zulässigkeitsprüfung (ins-
besondere Unternehmereigenschaft des Antragstellers) übermit-
teln. Die Mindestbeträge für die Antragstellung betragen 50 € für 
Jahresanträge (bisher 25 €) und 400 € für Dreimonatsanträge 
und für Anträge, die mehr als drei Monate aber weniger als ein 
Jahr betreffen (bisher 200 €). 
Die Vorlage von Originalrechnungen und Einfuhrdokumenten ist 
nicht mehr zwingend. Der Vergütungsmitgliedstaat kann (in allen 
Fällen) verlangen, dass der Antragsteller zusammen mit dem 
Vergütungsantrag elektronisch Wege eine Kopie der Rechnung 
oder des Einfuhrdokuments einreicht, falls die Bemessungs-
grundlage mindestens 1.000 € beträgt. Der Vergütungsantrag 
muss dem Ansässigkeitsmitgliedstaat spätestens am 
30. September des auf den Vergütungszeitraum folgenden Ka-
lenderjahres vorliegen (bisher 30. Juni des Folgejahres). 
Der Ansässigkeitsmitgliedstaat hat innerhalb von 15 Tagen nach 
Eingang des Vergütungsantrags diesen an den Vergütungsmit-
gliedstaat weiterzuleiten. Erfolgt die Vergütung erst nach Ablauf 
von 4 Monaten (bei Nachfragen der Finanzbehörde bis zu 
8 Monate zuzüglich der Erstattungsfrist von 10 Tagen), ist der 
Vergütungsbetrag zu verzinsen. 

Vergütungsverfahren für im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässige Unternehmer 
In einem anderen Mitgliedstaat ansässige Unternehmer müssen 
ihren Vergütungsantrag ausschließlich elektronisch über das in 
ihrem Ansässigkeitsmitgliedstaat eingerichtete elektronische. 
Portal beim Bundeszentralamt für Steuern einreichen. Der An- 

trag muss spätestens neun Monate nach Ablauf des Kalender-
jahres, auf das er sich bezieht, übermittelt worden sein. Die 
Vergütungssumme muss der Unternehmer selbst berechnen. 

Dem Antrag sind Rechnungen und Einfuhrbelege in Kopie, 
wenn die darin ausgewiesene Bemessungsgrundlage bestimm-
te Grenzen überschreitet, beizufügen. Des Weiteren wurden die 
Wertgrenzen, die für eine Antragstellung überschritten sein 
müssen, erhöht. Bei einem Antrag für ein Vierteljahr muss die 
Antragssumme mindestens 400 € betragen (bisher 200 €). Bei 
Jahresanträgen oder Anträgen für den letzten Zeitraum eines 
Kalenderjahres beträgt die Antragssumme mindestens 50 € 
(bisher 25 €). 
Auch der Bescheid wird nur noch auf elektronischem Weg erteilt 
und bekanntgegeben, und zwar per E-Mail. 
Die Vergütung muss grundsätzlich spätestens nach 4 Monaten 
und 10 Tagen erfolgen. Werden die Kopien von Rechnungen 
und Einfuhrbelegen erst zu einem späteren Zeitpunkt einge-
reicht, beginnt die Erstattungsfrist erst wenn die Kopien dem 
Bundeszentralamt für Steuern vorliegen. Bei Nachfragen der 
Finanzbehörde verlängert sich die Bearbeitungszeit auf bis zu 
8 Monate und 10 Tage. Wird die Bearbeitungszeit überschritten, 
ist der Vergütungsbetrag zu verzinsen.  

Vergütungsverfahren für Drittlandsunternehmer 
Nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer haben 
ihren Vergütungsantrag grundsätzlich nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck beim Bundeszentralamt für Steuern einzurei-
chen. Sie können den Antrag aber auch wie bisher durch Daten-
fernübertragung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
übermitteln. Der Antrag ist spätestens sechs Monate nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, auf das er sich bezieht, zu stellen. Die 
Vergütungssumme ist durch den Unternehmer zu berechnen 
und die maßgeblichen Rechnungen und Einfuhrbelege sind im 
Original zu übermitteln. Auch für Drittlandsunternehmer wurden 
die Wertgrenzen, die für eine Antragstellung überschritten sein 
müssen, verdoppelt. Bei einem Antrag für ein Vierteljahr muss 
die Antragssumme mindestens 1.000 € betragen (bisher 500 €). 
Bei Jahresanträgen oder Anträgen für den letzten Zeitraum 
eines Kalenderjahres beträgt die Antragssumme mindestens 
500 € (bisher 250 €). Der Antragsteller muss durch eine Be-
scheinigung nachweisen, dass er als Unternehmer im Ansäs-
sigkeitsstaat registriert ist. 

 

Vergütungsverfahren ab 1.1.2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem 
Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhin-
weis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße 
seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptre-
finanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2007: 
 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 
1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 % 
1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 
1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.06.2009 1,62 % 6,62 %   9,62 % 
1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

 

Zusammenfassende Meldung 
Künftig müssen Unternehmer auch eine Zusammenfassende Meldung abgeben, wenn sie steuerpflichtige sonstige Leistungen an in 
anderen Mitgliedstaaten ansässige Leistungsempfänger erbracht haben, für die diese im Ansässigkeitsstaat die Steuer schulden. Die 
Zusammenfassende Meldung muss vierteljährlich abgegeben werden. 
Durch den auf den Angaben in der Zusammenfassenden Meldung basierenden Datenaustausch können die Mitgliedstaaten prüfen, 
ob die Umsatzsteuer auf diese Leistungen von den bei ihnen ansässigen Leistungsempfängern richtig und vollständig abgeführt wur-
de. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henn &.. Fries  

Lohn Info 

* 2010: Künstlersozialabgabe 
sinkt zum fünften Mal in 
Folge 

* Arbeitgeber - als Versor-
gungsträger in der Pflicht 

* Behandlung von Kosten für 
Arbeitnehmer bei Betriebs-
veranstaltungen 

* Bei gemischt veranlasster 
Betriebsveranstaltung sind 
Kosten der Sachzuwendun-
gen an Arbeitnehmer aufzu-
teilen 

* Elektronischer Entgeltnach-
weis (ELENA) 

* Mahlzeiten auf Dienstreisen: 
Sie dürfen wählen 

* Minijob-Beurteilung nicht nur 
bei Neueinstellung 

* Steuerpflicht für Bücher-
gutschein 

* Studenten - Für das Winter-
semester 2009/2010 gelten 
niedrigere Beiträge 

* Überlassung von Tankkarten 
mit einem Höchstbetrag von 
44 Euro ist steuerpflichtiger 
Barlohn 
 

2010: Künstlersozialabgabe sinkt zum fünften Mal in Folge 

Die Abgabe zur Künstlersozialversicherung wird zum Jahr 2010 um einen weiteren halben 
Prozentpunkt von 4,4 auf 3,9 % abgesenkt. Damit werden die Verwerter von Kunst und 
Publizistik aufs Jahr gerechnet um etwa 20 Mio. € entlastet - bei gleich bleibend hohem 
sozialen Schutz. 
Das betrifft rund 160.000 selbstständige Künstler und Publizisten, die derzeit pflichtversi-
chert sind. Die im Jahr 2007 ergriffenen Maßnahmen zur besseren Erfassung der Abgabe-
pflichtigen wirken sich sichtbar positiv auf den Abgabesatz aus, der nun bereits zum fünf-
ten Mal in Folge herabgesetzt wird. 

Berechnung der Künstlersozialabgabe 
Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind sämtliche Entgelte, die ein Abgabe-
pflichtiger im Lauf eines Kalenderjahres an selbstständige Künstler und Publizisten für 
entsprechende Leistungen zahlt. Die Summe der Entgelte wird mit dem Abgabesatz multi-
pliziert und ergibt die für das jeweilige Jahr zu zahlende Künstlersozialabgabe. Der Abga-
besatz wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung bestimmt. Die Höhe wird dabei 
so bemessen, dass das Abgabeaufkommen zusammen mit den Beitragsanteilen der Ver-
sicherten und dem Bundeszuschuss ausreicht, um den Bedarf der Künstlersozialkasse 
(KSK) des folgenden Kalenderjahres zu decken. 
Nachstehend sind die Abgabesätze seit dem Jahre 2002 wiedergegeben: 
 
Jahr 
 

Abgabesatz  

2002 3,8 % 
2003 3,8 % 
2004 4,3 % 
2005 5,8 % 
2006 5,5 % 
2007 5,1 % 
2008 4,9 % 
2009 4,4 % 
2010 3,9 % 

 

Abgabepflichtige Unternehmen 
Geben Unternehmen regelmäßig künstlerische oder publizistische Leistungen in Auftrag und verwerten diese, müssen sie auf die an 
selbstständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte gegebenenfalls eine Abgabe leisten. Viele Betriebe stehen vor der Frage, 
ob sie auch zu den Abgabepflichtigen gehören, wenn sie zum Beispiel eine Werbebroschüre produzieren lassen, für ein Betriebsfest 
einen Alleinunterhalter engagieren oder ähnliche Aktivitäten planen. 
Das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) unterscheidet drei Arten von Unternehmen, die bei Inanspruchnahme künstlerischer 
oder publizistischer Leistungen abgabepflichtig sind. Dies sind Unternehmen, die 
· typischerweise als Verwerter künstlerischer oder publizistischer Werke oder Leistungen tätig werden (Verwerter), 
· Eigenwerbung/Öffentlichkeitsarbeit betreiben (Eigenwerber) sowie 
· nicht nur gelegentlich künstlerische oder publizistische Leistungen in Anspruch nehmen, um damit Einnahmen zu erzielen. 

Betriebsprüfung 
Die Prüfung der potenziell abgabepflichtigen Unternehmen wird in der Regel nicht mehr von der Künstlersozialkasse selbst, sondern 
von der Deutschen Rentenversicherung durchgeführt, die die Arbeitgeberprüfung in Bezug auf die Sozialversicherung vornimmt. Im 
Rahmen der von den Rentenversicherungsträgern durchgeführten Betriebsprüfungen wird bei diesen Unternehmen geprüft, ob sie 
abgabepflichtig sind und die Künstlersozialabgabe gezahlt wurde. Die Prüfung wird in der Regel für fünf Jahre rückwirkend durchge-
führt und - sofern Abgabepflicht bestand - die Künstlersozialabgabe gegebenenfalls mit Säumniszuschlägen nacherhoben. Auch kön-
nen Bußgelder festgesetzt werden, wenn ein abgabepflichtiges Unternehmen seinen Melde- und Abgabepflichten nicht nachgekom-
men ist. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arbeitgeber - als Versorgungsträger in der Pflicht 
 

Die Reform des Versorgungsausgleichs 
(in Kraft seit 1. September 2009) bringt 
für Arbeitgeber als Träger der betriebli-
chen Altersvorsorge wichtige Neuerun-
gen. Danach sind Arbeitgeber als Ver-
sorgungsträger verpflichtet, Auskunft 
über die Höhe des in der Ehe erworbe-
nen Anrechts in der betrieblichen Alters-
versorgung zu geben. Dazu müssen sie 
dem Familiengericht die jeweils berech-
neten Anrechte zusammen mit einem 
Vorschlag für den sogenannten Aus-
gleichswert mitteilen. Die benötigten 
Werte sind übersichtlich und nachvoll-
ziehbar darzustellen - gegebenenfalls in 
einem vom Familiengericht zur Verfügung 
gestellten Formular. Auf Anforderung des 
Gerichts bzw. auf Antrag eines Beteilig-
ten müssen die Berechnungen zusätzlich 
erläutert werden. 

Grundzüge der Reform  
Das neue Versorgungsausgleichsgesetz 
sieht grundsätzlich die interne Teilung der 
in der Ehezeit erworbenen Anrechte vor.  

Diese interne Teilung führt allerdings zu 
einem weiteren „Versicherungsnehmer“. 
Das heißt, nach Durchführung des Ver-
sorgungsausgleichs wird der frühere, 
nicht im Betrieb beschäftigte Ehegatte für 
den Arbeitgeber quasi zum „Mitarbeiter“; 
er erlangt die Stellung eines ausgeschie-
denen Arbeitnehmers im Sinne des Be-
triebsrentengesetzes. Sein Anrecht ist 
gesichert und nimmt an der Wertentwick-
lung teil. 
Die in der Ehe erworbenen und auszu-
gleichenden Ansprüche auf Altersversor-
gung umfassen im Scheidungsfall auch 
Anrechte aus der betrieblichen Altersvor-
sorge. Besteht zwischen den Eheleuten 
keine eigene Vereinbarung über den 
Versorgungsausgleich, wird eine „interne 
Teilung“ vorgenommen: Das heißt, die in 
der Ehezeit erworbenen Anrechte inner-
halb des jeweiligen Versorgungssystems 
werden hälftig geteilt. Der Wert des aus-
zugleichenden Anrechts ist nach Ent-
scheidung des Arbeitgebers als Renten- 

 

betrag (§ 2 Betriebsrentengesetz) oder 
als Kapitalbetrag (§ 4 Abs. 5 Betriebs-
rentengesetz) zu ermitteln. 
Eine „externe Teilung“ ist bei Zustim-
mung der anspruchsberechtigten Per-
son die Ausnahme: Extern bedeutet 
dabei, dass die Anrechte, die der Ehe-
gatte des Mitarbeiters erhält, auf einen 
anderen Versorgungsträger übertragen 
werden. 
Läuft die Versorgung etwa über eine 
Lebens- oder Direktversicherung, be-
treffen die oben genannten Pflichten die 
Unternehmen nicht - denn dann verfü-
gen nur die entsprechenden Versor-
gungsträger über die relevanten Daten.  
Die durch die interne Teilung der be-
trieblichen Anrechte entstehenden 
(angemessenen) Kosten werden auf die 
Ehegatten per Verrechnung mit den 
erworbenen Anrechten aufgeteilt. Bei 
der externen Teilung ist dies nicht mög-
lich, weil kein weiteres Versicherungs-
konto eröffnet wird. 

Behandlung von Kosten für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 
Kosten für im überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführte Betriebsveranstaltungen dürfen pro Arbeitnehmer nicht 
mehr als 110 € inklusive Umsatzsteuer betragen. Kosten für Aufwendungen von teilnehmenden Angehörigen der Arbeitnehmer sind die-
sen zuzurechnen. Außerdem dürfen maximal zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr durchgeführt werden. Wird die Freigrenze von 110 € 
überschritten, ist der Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu versteuern. 
Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Teilnahme an der Veranstaltung 
allen Arbeitnehmern offen stand. 
Der Bundesfinanzhof hat die Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt, dass es nicht mehr auf die Dauer der Veranstaltung ankommt. 
Die Veranstaltung kann sich also auch über zwei Tage mit Übernachtung hinziehen. 
Bei den am Ende eines Jahres üblichen Weihnachtsfeiern sollte noch Folgendes beachtet werden: 
· Geschenkpäckchen bis zu einem Wert von 40 € inklusive Umsatzsteuer, die anlässlich solcher Feiern übergeben werden, sind in die 

Berechnung der Freigrenze einzubeziehen. 
· Geschenke von mehr als 40 € inklusive Umsatzsteuer sind grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn und deshalb nicht bei der Prü-

fung der Freigrenze zu berücksichtigen. Die gezahlten Beträge können dann aber vom Arbeitgeber mit 25 % pauschal versteuert wer-
den. 

· Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pauschalierungsmöglichkeit und müssen voll ver-
steuert werden. 

Betriebsveranstaltungen sind Veranstaltungen auf betrieblicher 
Ebene, die gesellschaftlichen Charakter haben und bei denen 
die Teilnahme allen Betriebsangehörigen offen steht (z. B. 
Betriebsausflug, Weihnachtsfeier). Überschreiten die Zuwen-
dungen des Arbeitgebers (z. B. Speisen, Getränke, Übernach-
tungs- und Fahrtkosten) an den einzelnen Arbeitnehmer anläss-
lich einer solchen Betriebsveranstaltung nicht die Freigrenze 
von 110 €, liegt kein Arbeitslohn vor. Enthält eine Betriebsver-
anstaltung auch Elemente einer sonstigen betrieblichen Veran-
staltung (gemischt veranlasste Betriebsveranstaltung), müssen 
die Sachzuwendungen gemäß einer Entscheidung des Bundes-
finanzhofs auf die Veranstaltungselemente aufgeteilt werden.  
Im entschiedenen Fall führte ein Arbeitgeber an Bord eines 
Ausflugsschiffes unter Darreichung von Speisen und Getränken 

 

eine Betriebsversammlung mit Workshops und Präsentationen 
durch. Abends schloss sich in einem Hotel ein Betriebsfest an. 
Das Gericht befand, dass die Kosten, die nicht leicht und ein-
deutig der gesellschaftlichen Betriebsveranstaltung oder dem 
betriebsfunktionalen Bereich zugeordnet werden können, im 
Wege einer sachgerechten Schätzung aufzuteilen sind. Als 
sachgerechter Aufteilungsmaßstab sei dabei grundsätzlich das 
Verhältnis der Zeitanteile der Veranstaltungselemente heranzu-
ziehen. Da der nach diesen Grundsätzen ermittelte Wert der 
Sachzuwendungen anlässlich der gesellschaftlichen Betriebs-
veranstaltung die im Streitjahr 2001 gültige Freigrenze von 
200 DM je Arbeitnehmer überschritten hatte, waren die gesam-
ten Aufwendungen für die Betriebsveranstaltung dem Arbeits-
lohn hinzuzurechnen und dafür entsprechende Lohnsteuer ab-
zuführen. 
 

Bei gemischt veranlasster Betriebsveranstaltung sind Kosten der Sachzuwendungen an 
Arbeitnehmer aufzuteilen 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitgeber in Deutschland stellen Jahr 
für Jahr etwa 60 Mio. Entgeltbescheini-
gungen in Papierform für die Beschäftig-
ten aus. Diese werden zur Beantragung 
von einkommensabhängigen Leistungen 
benötigt – beispielsweise für Elterngeld, 
Wohngeld, Krankengeld oder Arbeitslo-
sengeld. Ein enormer Aufwand für alle 
Beteiligten.  
Mit dem „Gesetz über das Verfahren des 
elektronischen Entgeltnachweises (ELE-
NA-Verfahrensgesetz)“ – integriert in das 
Vierte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) – 
gehört das mühsame Ausstellen von 
derartigen Bescheinigungen künftig für 
einen Teilbereich der Vergangenheit an. 
Eine zentrale Datenbank speichert die 
Arbeitnehmerdaten, aus der dann bei 
Bedarf die berechtigten Behörden mit 
Zustimmung der Betroffenen die benötig-
ten Daten abrufen können. 

Das ELENA-Verfahren 
Ab 1. Januar 2010 müssen Arbeitgeber 
monatlich die Einkommens- und Beschäf-
tigungsdaten der beschäftigten Arbeit-
nehmer an eine Zentrale Speicherstelle 
(ZSS) senden. Die Entgeltinformationen 
- in einem zentralen Datensatz gebün-
delt - können so den leistungsgewähren- 

 

den Behörden viel einfacher als bisher 
zur Verfügung gestellt werden.  Mit dem 
multifunktionalen Verdienstdatensatz 
werden insbesondere folgende Daten 
des Beschäftigten übermittelt: 
· die Versicherungsnummer sowie 

Name, Geburtsdatum und Anschrift, 
· das Einkommen sowie der Zeitraum, 

in dem es erzielt wurde, gegebenen-
falls die Beitragsgruppe oder die Art 
des Einkommens, 

· der Name und die Anschrift des Ar-
beitgebers sowie dessen Betriebs-
nummer. 

 

Das Verfahren zur Erstellung und Verar-
beitung des elektronischen Entgeltnach-
weises wird zunächst bei folgenden Aus-
künften, Bescheinigungen und Nachwei-
sen (erfasste Nachweise) angewendet: 
· Arbeitsbescheinigung nach § 312 

SGB III, 
· Nebeneinkommensbescheinigung 

nach § 313 SGB III, 
· Auskunft über die Beschäftigung nach 

§ 315 Abs. 3 SGB III, 
· Auskünfte über den Arbeitsverdienst 

zum Wohngeldantrag nach § 23 
Abs. 2 WoGG und 

· Einkommensnachweise nach § 2 
Abs. 7 Satz 4 und § 9 BEEG. 

Geschützte Daten 
Die in der ZSS gespeicherten Daten von 
über 30 Mio. Beschäftigten werden von 
den Arbeitgebern auf Basis des DEÜV-
Verfahrens verschlüsselt und maschinell 
signiert übermittelt. Nur im Bedarfsfall 
und mit der Vollmacht des Leistungsbe-
rechtigten kann auf diese Daten zugegrif-
fen werden. Eine Reihe von Vorkehrun-
gen verhindert einen missbräuchlichen 
oder unberechtigten Zugriff: 
· Die Zugangsberechtigung wird über 

eine elektronische Signatur mit einem 
entsprechenden Zertifikat verwaltet. 

· In die Datenbank der ZSS können 
nur arbeitgeberseitige Meldungen 
fließen, während ein Datenfluss aus 
der Datenbank ausschließlich in 
Richtung der abrufenden Stelle mög-
lich ist. 

· Die Einkommens- und Beschäfti-
gungsdaten werden in der Datenbank 
über die Nummer des qualifizierten 
Zertifikats (erweitert um die Nummer 
des Zertifikatsdienstleistungsanbie-
ters) anonymisiert abgelegt. 

 

Elektronischer Entgeltnachweis (ELENA) 

Mahlzeiten auf Dienstreisen: Sie dürfen wählen 
Erhält ein Mitarbeiter bei einer Auswärtstätigkeit (z.B. Fortbildungsveranstaltung) auf Ihre Veranlassung hin konstenlose Mahlzeiten, 
müssen Sie diese nach Auffassung des BFH mit dem tatsächlichen Wert als geldwerten Vorteil erfassen. Dabei konnte hierfür bisher 
bei Mahlzeiten bis 40 € der amtliche Sachbezugswert (2009: 1,53 € für ein Frühstück, 2,73 € für ein Mittag- oder Abendessen) ange-
setzt werden (R 8.1. Abs. 8 LStR). Das Dilemma wird nun in der Weise gelöst, dass Sie wählen dürfen. Die Finanzämter akzeptieren 
beide Berechnungsweisen (BMF-Schreiben vom 13.7.2009, IV C5 - S 2334/07/10013). 

Beispiel 1: So rechen Sie mit dem tatsächlichen Wert 
Anlässlich einer eintägigen Fortbildungsveranstaltung erhalten Ihre Mitarbeiter in Mittagessen im Wert von 14 €. Die Abwesenheits-
dauer der Mitarbeiter beträgt 10 Stunden. Sie können also eine Verpflegungspauschale von 6 € pro Mitarbeiter zahlen. 

Variante 1: 
Sie zahlen keine Verpflegungspauschale. Dann reduziert sich der Wert der Mahlzeit (14 €) um die Verpflegungspauschale (6 €). Sie 
müssen also 8 € als steuerpflichtigen geldwerten Vorteil erfassen. Diese können auf den kleinen Rabattfreibetrag von 44 €/Monat 
angerechnet werden. Sie sind steuerfrei, sofern die 44-€-Grenze nicht durch Zusammenrechnung mit anderen Sachbezügen über-
schritten wird. Der Mitarbeiter kann in seiner Steuererklärung keine Verpflegungspauschale geltend machen. 

Variante 2: 
Sie zahlen zusätzlich die Verpflegungspauschale. Dann bleibt die Verpflegungspauschale steuerfrei. Für die Mahlzeit sind 14 € als 
steuerpflichtiger geldwerter Vorteil zu erfassen und gegebenenfalls in den kleinen Rabattfreibetrag einzubezihen. Der Mitarbeiter 
kann in seiner Steuererklärung keine Verpflegungspauschale geltend machen. 

Beispiel 2: So rechnen Sie mit den amtlichen Sachbezugswerten In der Sache wie Beispiel 1. 

Variante 1:  
Sie zahlen keine Verpflegungspauschale. Da der Wert der Mahlzeit 40 € nicht überschreitet, dürfen Sie den amtlichen Sachbezugs-
wert anwenden. Für das Mittagessen sind als 2,73 € als geldwerter Vorteil anzusetzen und zu versteuern. Diese dürfen Sie nicht 
beim kleinen Rabattfreibetrag berücksichtigen. Der Mitarbeiter kann die Verpflegungspauschale von 6 € noch als Werbungskosten in 
einer Steuererklärung geltend machen. 

Variante 2:  
Sie zahlen zusätzlich die Verpflegungspauschale. Für die Mahlzeit sind unverändert 2,73 € als geldwerter Vorteil anzusetzen und zu 
versteuern. Die Verpflegungspauschale bleibt steuerfrei. Der Mitarbeiter kann sie aber nicht in seiner Steuererklärung geltend ma-
chen.  

Variante 3:  
Sie zahlen die Verpflegungspauschale abzüglich 2,73 €. Dann brauchen Sie für die Mahlzeit keinen geldwerten Vorteil zu erfassen. 
Die Verpflegungspauschale bleibt steuerfrei. Der Mitarbeiter kann sie aber nicht mehr in seiner Steuererklärung geltend machen. 

Beachten Sie: 
Die Abrechnung mit dem tatsächlichen Wert lohnt sich, wenn der kleine Rabattfreibetrag nicht anderweitig ausgeschöpft wird. Sonst 
ist die Abrechnung mit Sachbezugswerten die günstiger Alternative. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitnehmer können neben einer versicherungspflichtigen 
Hauptbeschäftigung nur einen sozialversicherungsfreien Mini-
job ausüben. Der zweite und jeder weitere 400-€-Job wird mit 
der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und ist in der 
Regel versicherungspflichtig in der Kranken-, Renten- und 
Pflegeversicherung. Von der Zusammenrechnung bleibt stets 
der zuerst aufgenommene Minijob ausgenommen. 
Arbeitgeber sind daher verpflichtet, ihre geringfügig entlohnt 
Beschäftigten immer wieder zu befragen, ob weitere Minijobs 
ausgeübt werden. Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 
15. Juli 2009 in einer mündlichen Verhandlung die Vorgaben 
der Sozialversicherungsträger nicht gelockert. 

Geringfügigkeitsrichtlinien sind maßgeblich  
Die Geringfügigkeitsrichtlinien sehen vor, dass Arbeitgeber sich 
fortwährend - nach Auffassung der Sozialversicherungsträger 
sogar schriftlich - beim Minijobber nach weiteren Beschäftigun-
gen erkundigen müssen. Wird diese sogenannte Erkundi-
gungspflicht „vorsätzlich oder grob fahrlässig“ verletzt, können 
Beiträge rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Überschreitung der 
Geringfügigkeitsgrenze nachgefordert werden. 
Zwei Arbeitgeber hatten gegen diese Beitragsnachforderung 
der Minijob-Zentrale geklagt. Das Bayerische Landessozialge- 

 

richt sowie das Landessozialgericht Baden-Württemberg gaben 
den Arbeitgebern Recht. In beiden Fällen legte die Minijob-
Zentrale Revision ein; diese wurden jedoch in der Verhandlung 
vor dem BSG nach Hinweisen des Gerichts zurückgenommen, 
weil die Minijob-Zentrale nicht berechtigt ist, die Versicherungs-
pflicht festzustellen. 
Im Rahmen einer Besprechung zum gemeinsamen Beitragsein-
zug werden die Spitzenorganisationen der Sozialversicherungs-
träger am 13./14. Oktober 2009 über die Änderung der Gering-
fügigkeitsrichtlinien beraten und diese dann neu bekannt geben. 

Minijob-Zentrale darf keine Versicherungspflicht 
feststellen 
Immerhin ein Punkt wurde vom BSG in der Verhandlung geklärt: 
Stellt die Minijob-Zentrale bei einem Abgleich der Meldedaten 
fest, dass die 400-€-Grenze überschritten wurde, so ist die Be-
kanntgabe der Feststellung an den Arbeitgeber für den Beginn 
der Versicherungspflicht maßgebend. Die Versicherungspflicht 
der Beschäftigten darf die Minijob-Zentrale jedoch im Falle des 
Überschreitens der Geringfügigkeitsgrenze nicht feststellen. Im 
Streitfall kann nur die Krankenkasse als Einzugsstelle über die 
Versicherungspflicht und damit über eine Beitragsnachforderung 
entscheiden.  
 

Minijob-Beurteilung nicht nur bei Neueinstellung 

Studenten: Für das Wintersemester 2009/2010 gelten niedrigere Beiträge 
Zum Wintersemester sinken die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Studenten. Unterm Strich müssen die angehenden 
Akademiker dann 53,40 € pro Monat für ihren Krankenversicherungsschutz aufwenden. 
Studenten sind krankenversicherungspflichtig, wenn sie an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen eingeschrieben sind. 
Studierende an privaten, nicht staatlichen Einrichtungen werden von der Versicherungspflicht jedoch nicht erfasst. Die Mitgliedschaft 
versicherungspflichtiger Studenten beginnt mit dem Semester, frühestens mit dem Tag der Einschreibung oder der Rückmeldung an 
der Hochschule. Dabei ist es ohne Bedeutung, wann der Student erstmals an einer Vorlesung teilnimmt. 

Einheitlicher Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung 
Mit der studentischen Krankenversicherung soll den Studierenden ein Versicherungsschutz zu einem Beitrag angeboten werden, der 
ihrer finanziellen Situation angemessen ist. Dabei orientiert sich der monatliche Beitrag für die Kranken- und Pflegeversicherung zum 
einen am Bedarfssatz nach dem BAföG. Dieser beträgt zurzeit 512 € pro Monat. Zum anderen werden die Beiträge zur Krankenversi-
cherung auf Basis von 7/10 des dann gültigen allgemeinen Beitragssatzes der Krankenversicherung berechnet. Darauf werden in der 
Krankenversicherung – bundeseinheitlich - Beiträge nach einem Beitragssatz in Höhe von 10,85 % bzw. 10,43 % seit 1. Juli 2009 
bemessen. In der Pflegeversicherung gilt der allgemeine Beitragssatz von 1,95 % (2,2 % für kinderlose Studenten nach Vollendung 
des 23. Lebensjahres). Folgende Beiträge ergeben sich bis 31. Dezember 2009 in der Übersicht: 
 
Kranken- und Pfle-
geversicherung der 
Studenten 

Allgemeiner Beitrag  Beitrag für Kinderlose, die min-
destens 23 Jahre alt sind 

vom 1.1.2009  
bis 30.6.2009  

seit 1.7.2009 vom 1.1.2009  
bis 30.6.2009  

seit 1.7.2009 

Beitrag KV 55,55 € 53,40 € 55,55 € 53,40 € 
Beitrag PV 9,98 € 9,98 € 11,26 € 11,26 € 

 

 

 
Steuerpflicht für Büchergutschein 
In einem vom Finanzgericht München 
entschiedenen Fall verschenkte ein Ar-
beitgeber an seine Mitarbeiter zum Ge-
burtstag regelmäßig Buchgutscheine 
über 20 €. 
Obwohl die monatliche Sachbezugsgren-
ze von 44 € damit nicht überschritten 
wurde, stufte das Finanzamt die Gut-
scheine als lohnsteuerpflichtige Zahlung 
ein. Es führte als Begründung aus, dass 
auf den Gutscheinen ein Betrag und    
. 

keine Warenmenge stehe. Damit seien 
die Gutscheine nicht als Sachbezug, 
sondern als Barlohnzuwendung zu wer-
ten. 
Das Gericht folgte dieser Auffassung. 
Gutscheine sind nur dann als Sachbezug 
steuerfrei, wenn sie für eine nach Art und 
Menge konkret bezeichnete Sache gel-
ten. Weist hingegen ein Gutschein ohne 
konkrete Bezeichnung der zu beziehen-
den Ware lediglich einen Geldbetrag 

aus, der bei Einlösung des Gutscheins 
auf den Kaufpreis angerechnet wird, ist 
in einem solchen Fall von einer Bar-
lohnzuwendung auszugehen. Der Ar-
beitnehmer kann einen solchen Gut-
schein wie Bargeld zum Kauf eines von 
ihm erst noch zu bestimmenden Artikels 
verwenden. 
Gegen das Urteil wurde Revision beim 
Bundesfinanzhof eingelegt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt Geld dazu 
Bezieher von BAföG-Leistungen erhalten vom zuständigen Amt für Ausbildungsförderung gegebenenfalls einen monatlichen Zu-
schuss zum Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag. Die dafür erforderliche „Bescheinigung“ stellt die zuständige Krankenkasse 
aus. 
Der Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag beträgt 54,00 € und 10,00 € zum Pflegeversicherungsbeitrag. 

Wenn Studenten zu viel verdienen oder zu alt werden 
Verdienen Studenten mehr, bzw. grundsätzlich ab ihrem 25. Lebensjahr, werden die Hochschüler krankenversicherungspflichtig. 
Zeiten von Wehr- oder Zivildienst verschieben den Beginn der Versicherungspflicht. Gleiches gilt, wenn eine Familienversicherung 
bei der gesetzlichen Krankenkasse nicht zustande kommt, weil ein Elternteil bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen 
versichert ist. 
Studenten dürfen außerdem nicht mehr als 20 Stunden in der Woche jobben, wenn sie kostenlos bei den Eltern familienversichert 
bleiben wollen. Eine Ausnahme gilt nur für die Zeit während der Semesterferien, im Einzelfall auch bei Beschäftigungen am Wo-
chenende bzw. in den Abend- und Nachtstunden. 
Auch darf der Student das regelmäßige monatliche Gesamteinkommen von 360 € nicht überschreiten; bei einem Minijob liegt die 
Einkommensgrenze bei 400 € im Monat. 
 

Vom Arbeitgeber überlassene Karten, mit denen bei einer 
bestimmten Vertragstankstelle Kraftstoff getankt werden 
kann, sind keine lohnsteuerlich begünstigte Sachzuwen-
dung, sondern eine lohnsteuerpflichtige Geldzuwendung. So 
entschied vor kurzem das Finanzgericht Baden-
Württemberg. 
Eine Rechtsanwalts-GmbH hatte ihren Arbeitnehmern Kar-
ten ausgehändigt, mit denen sie bei einer Vertragstankstelle 
ihrer Arbeitgeberin auf deren Kosten tanken konnten. Auf 
den Karten war ein Höchstbetrag von 44 € gespeichert. Eine 
lohnsteuerliche Erfassung erfolgte nicht. Das Finanzamt sah 
darin keine lohnsteuerlich begünstigte Sachzuwendung, 
sondern eine Geldzuwendung. Zu Recht, wie das Finanzge-
richt entschied. 

 

Arbeitslohn sind alle Einnahmen, die dem Arbeitnehmer aus 
dem Dienstverhältnis zufließen, egal unter welcher Bezeich-
nung oder in welcher Form. Sachbezüge bleiben außer Ansatz, 
wenn die sich nach Anrechnung der vom Steuerpflichtigen 
gezahlten Entgelte ergebenden Vorteile insgesamt 44 € im 
Kalendermonat nicht übersteigen. 
Bei einer Einnahme in Geld oder Geldeswert ist der anzuset-
zende Geldbetrag die vorgegebene fixe Größe, die zu erwer-
bende Menge ist variabel, umgekehrt ist es beim Sachbezug. 
Auf den in diesem Fall ausgehändigten Tankkarten war weder 
die zu tankende Kraftstoffmenge noch die zu tankende Kraft-
stoffart (z. B. Superbenzin, Normalbenzin oder Diesel) angege-
ben. Fest stand nur der maximale Gesamtwert des den Arbeit-
nehmern zugewendeten Kraftstoffs. Die Tankkarten haben also 
Bargeldcharakter und für die Arbeitnehmer Bargeldfunktion. 
 

Überlassung von Tankkarten mit einem Höchstbetrag von 44 Euro ist steuerpflichtiger 
Barlohn 


